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Meisblatt für den Kreis Metzen.
« „kaltS - Ueberficht: Nachversteuerung deS Weins. - Schmieds und Wagner. - Hilfsdtenstgesetz. -- Jernhaltnng vom Handel. —ank- und Postscheckkontotnhaber. - Weidenernte . - Mehlsäcke. — Preise für Brotgetretd ^ Gerste und Haler . — Lebenrmittetkackien. —
Schließung einer Backerei. — Verordnung über Wein« — Mair und Lupinen . — Larlehnskassenscheine. Ausmahl eit deS Getreides.

Feldbereinigung RöthgeS.

Bekanntmachung
die Nachpersteuerung des Weins betreffend.

«£ a die Vordrucke zur Anmeldmrg von Wein jur vtawtx^
Aeuerung in der erforderlichen Menge nicht rechtzeitig borge*
fett lverden konnten, wird im Einverständnis mit der Repchsver-
waltung die in § 5 der WeiiEEeurrvewrdmmg fei lge setzte
Frist zur Anmeldung der ilachstr:uupftickKgen Getränk bis Ende
h M>. erstveckl. ^ ^

Darmstadt,  den 9. September 191.8.
Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

Dr. Becker. _ __ _fett.: Schmiede rntb Wagner. ŵtÄ̂ _n den Oberbürgermeisterzu Gießen und die Großh. Biirger»
meistereien der Landgemeinden de§ Kreises.

Mit nächster Post eichalten Sie Formular« mit der Empfehlung,
dis Dpalten genauestms auszufüllen und die crusgefüllten Frage-
Doyen spätestens zum 1. Oktober  1918 unmittelbar an
W  Krieg -mntsstelle Fvrnkfurt <l  M . zurüc^ usenden.

Gießen,  den 16. September 1918.
Großhcrzoglichcs Keisamt Gießen.

I . V . : 2 ^l u q e t m a n n.

Netr . : Ausführung deS Hilfsdienstgesetzes.
An den Oberbürgermeister zu Gießen und an die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Im Aufträge Großh . Ministeriums des Innern übersenden

wir Ahnen mit nächster Post Anschlag 0 , der die Ver ^ lichtung zur
Meldung der HilfSdünstpfsichtigen enthält, mit dem Aufträge, für
beftet öffentliche Verbreitung durch Aushang Sorge ttagen zu
wollen. Ä « Verpflichtiurg zur Anmeldung zur Hilfsdienststamm¬
rolle ist in der 3)evAkerung immer noch nicht gerrügend bekannt

führt diese Unkenntnis zu Bestrafungen durch den Einbern-
iSschuß, die von den Betroffenen häufig als unbillig emp-
werden . Die Bestimmrmgen betr . Meldepflicht sind deshalb

. und zwar allmonatlich bebmrit zu machen.
Ter Anschlag D betr . Wohnnngs - und Arbeitsrvechsel ist auch

weiterhin durch Sie bei der Kriegs«nrtftelle Frankfurt a. M.,
Abt. I, anZuwrdern.

Gieyen,  den 16. September 1918.
Grvßherzoglirlus Kersamt Gießen.

_ I V : Lanaermann. _
Bekanntmachung.

Bett . : Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel.
Gemäß Beschluß des Kccisausschusses vom 5 . September d. I.

ffnd die Nachgenamrten als unzuverlässige Personen vom
Handel aus ^ schjlvsseit worden.

1. Wilhelm Mank Witwe von Wiescck, vom Handel mit Bieh,
Fbäsch und Fleischwaren;

3 Otto Becker von Wieseck, desgllächen:
3 . Metzer Adam Mlendorf -von Gießen , vom Handel mit

Aeisth und Fleischwaren;
4 . Viehhändler Otto Theiß von Gießen , vom Handel mit Vieh.

Gießen,  den 16. September 1918.
Großherzogllches Kreisamt Gießen.

I . V . : Langermann.

Betr . : Herausgabe eines Verzeichnisses der Bawö- und Postscheck¬
kontoinhaber im Großh . Hessen.

An die  Großh . Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Wir erütttem jan die Erledigung unserer Verfügung vom 16.
August 1918 — Kreisblatt Nr. 109 — soweit rroch nicht geschehen.

Gießen,  den 9. September 1918.
Großherzogliches Krecsaott Gießen.

_ I . B : Lange r mann.
Bekanntmachung.

Aich die diesjchrige Weidenernte  ist auf Grund der Bv>,
könnt machuitg des stellverttete :cden Generalkomnumdos XVIII A. K
vmn 10. Oktober 1917 bcschLagnahmt.

Eine Veräußerung oder Licferurrg von Weiden ist nur an den
und twn dem amtlich bestellten Aufläufer ertaubt ; ein freihändiger
Bmckrh. ist verboten.
^ J u^ ? uflauser im ganzen  Bereiche des XVIII. A. K. ist
derWerdenhändlerI o h. Hofmann I. in Hamm (RheikcheffeiOb̂ tellt.

BedarfsanmeümngQt der Verarbeiter find bei der zushändig«

Kriegs «mtsstelle Frankfurt a . M ., Abteilung IX Holz, Mainz -etz
Landstraße 15, zur Prsrsung einznreichen , unter Beifügung der Archl
tvagkschreiben.

Alles Nähere ergibt sich aus der denmächst zur Veröffentlichung
gelangenden neuen. Beschlaanah 'ttebekanntmackMng.

Jede Weidenrute , die sich zur Herstellung von Geschoßkörb« ß
und anderen für freu Hceresbedarf utrentbchrlichen Gefleck)ttvareül
eignet muß der Geschoßkorbiudustrie zugefnhct iverden.

Gießen,  den 18. September 1918.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . V . : Langermann . _ ^
Bekanntmachung.

Betr . : Mehlsäcke.
In Abänderung unserer Bekamrtmaichhrng vom 19. TezemüS

1917 (Kreisblatt Nr . 204 vom 21 . D ^-ember 1917 ) wird auf
Beschluß des KveisaarZschussesbrziiglich der « rrückzuliefernden Metzle
säcke mit Wirkung vom 20 . September t . I . bis aus weiteres fofe
gendes bestimmt:

Tie Empfänger von Mehl <Go nreinden , Bäcker, Mehl bändle«
usw.) sind verpflichtet , die Düehlsäcke, in denen die Firma Bet«
einigte Getreidckhändl'er G . m. b. H. m Gi - ' i,m Auftrag - de<
KommunalVerbands das Mehl liefert , bis spätestens znnj
2 0 . des der Lieferung folgenden Monats  frei Gieß«
an die Finna Vereinigte Getreidehändler in Gießen zurückzuliefe« ,
Erfolgt die Rüclliestrung der Mchlsäcke, die zu irgendwelchen ani
deren Zl recken nicht benutzt werden dürfen , nicht bis zu dem an ge»,
gebenen Zeitpunkt so hat der Empfänger des Mehles (Gemeinde^
Back r , st)ichlhändler usw.) für jeden iTwtf -u ^ückgelieferten Sack d«
Ben. .. - von 6 Mark an derr Kvmmum? and zu zahlen . FallD
nachrveisbar Mehlsäcke an andere Pei n? .e . / Sackauskärifer) \xöi
feuft werden , können die Ernpifänger des Mehles von rovüterqg
Lieferung ausgeschlossen werden.

Gießen,  den 13. September 1918.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

F . V : He m inerbe . \

Bekanntmachung.
Vetr . : Festsetzung mrd Auszahlung der Preise für Brotgetreide

Gerste und Hafer.
Gemäß Verfügung Großh . Ministeriums des Inner, : vrmß

31 . August l I . zu Nr . M d. I . III . 20841 Ist der Kommunal
verband aus Grund der Entscheidung des Direktoriums der Reichs
getreidestelle ermächstigt. den bis ẑ.lm 68 . Februar l I geltend«
Höchstpreis für Brotgetreide , Gerste und Hafer auch den Land»,
wirten zu bezahlen , die ihre abzuliefernden Ueberschüsse bei be*
erst nach dem 1. März t I . durchgeführten Nachschau srei^
willig  zur Mliefernitg gebva-ck̂ haben.

Ter Kommissionär des Kommnnalverbairds , die Firma Ber^
einrgte Getreidehändler in Gießen , ist auf Grund dieser E -mächt^
gnmg angewiesen , die Na -chtzahlmV des Preise unterschied es z-'i-isch«
dent gesenkten und dem vor dem 1. Mcn^ gültigen .Höchschreis f&t
das nach dem 1. März d . I . freiwillig  abgelieferte GetreitX
vorz-unehmen.

fließen,  den 12. SeptenrLer 1916.
Großherzoqliches Kreisamt Gießen.

I . V . : H em m er de.

An den Oberbürgermeister zu Gießen und an die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Aus Veranlassung des sbellv. Generalkommandos XVIII A L

bringen wir folgendes zur Kenntnis:
Um zu verhürdern , daß Leöeusmittetöarten an benrlaübta

Milttärpersonen über den zustäudigm Bedarf 'verausgabt werden,
sind Lebensmittelliarten nur aus Grund vrdrnmgsmäßiEr Anämeistj
auSznhändigeit , aus welck̂ u die Berechtigung ' ^ m Lebensmrttä«
entpfang klar ersElich ist Bei Urlaubsscheinen ist der Einlnaa ta*
der Rückseite unter Ziffer 7 inaßgebend.

Wi r empfehtet die vorstehende Anordnung Ihrer besrmd« »Beachtung.
Gießen,  den 14 . Hepibember 1918^

Gros-herzogliches Kreisamt Gießen.
_ I . D.: H emmer de. ^

Bekanntmachung . j;
Betr . : Schließung der .Bäckerei Jsvantz Pech m  Leü >gesteM9
I Dve Bäckerei des Fvanzi Pech in Lechgeftern ist wegen H«ra
verlüsfi gleit des Juhaber- genistßZ 71 der Nrfcĥgettrideordmo«



«r toe EE 1918, wm 29 Mai 1918, für dH- Zett «och IS,
Dep-cmber bis 15. Dqiencher d. A. geschlosserr.

Gießen,  dar 19. GepdemLer 1918.
Grvßherzogt:cheS Krnsamt Gießen.

_ I . B. : Stmmerbt.
Verordnung

Dur Aendevung der Bewrdnmrg über Wein. Vom 31. ArrOrft 1916.
Auf Grund der Verordnung über KrieaZmaßmrhmen zur

Sichern:rrg der Bolksernähvurm vom 22. Mcri 1916 (Rrichs-Gefetzbk.
feloi ) fern.  18 . August 1917 (Rrichs-Gesetzbl. ©. 823) wird ver-

Artitel  1 8 3 der Verordnung über Wein vom 31. August
1917 iRrichs-Gesetzbl. S . 751) erhält folgende FassuMt,

„Kaufverträge über noch nicht von: Stock getrennte Wemtraubenl
sowie über Traubenmcrische, Traubenmost oder Wein :« uer Ernte
didrfmrW zu dem Tage, an den: die amtliche Bekanntgabe teä
Beginns der Lese in der Genwrkung ergeht, in der der Wern wuchst,
nicht abgeschlossen werden. Die Laicheszartralbehörden föroien Be-
fthitmungen über die amtliche Bekanntgabe des Beginns der Lese
Neffen." . . n

Artikel  2 . Dvest Verordnung tritt mit dem 4. Sepdember
1918 in Kraft . ^ ^ ^

Erträge der im Artikel 1 bezeichnet« : Art , die vor dem Irl-
Irirfttreter: dieser Verordnung abgeschlossen sind, sind nichtig.

Berlin,  den 31. August 1918.
Ter Staatssekretär des Kriegsernahrungsamts.

_ I . V. : Edler von Braun. __
Verordnung

über die Berfüttermrg von dliais und Lupinen.
Bon: 31. August 1916.

Aus Grund des 8 8 Abs. 1 Nr . 2 der Reichs getrechevcknuny
für die Ernte 1918 (ReülO-Gesetzbl. S . 434) wird befbimnit:

ß 1. In der Zeit vom 16. August 1918 bis zum 15. August
1919 einschließlich dürfen Unternehmer landwirtschaftlicher Be¬
triebe an Stelle von Hafer, Gemenge aus Hafer und Gerste oder
von Gerste mit Gnwhmigmvg der Reichßsutternrittelstelle stlbst-
acbauten Mais in dein durch 8 1 der Verordmmg über die Ver-
füttenmg von Hafer und Gei-ste vom 30. Juli 1918 (Reichs-Gesetze
dlatt S . 984) bestimmten Umfang an das im Betriebe gehaltene
Vieh verfüttern. ^ ^

All selbstgebauten Lrchrnen dürfen Unternehmer landwrrtschast-
licher Betriebe in dein gleichen Zeitraum bis zur Hälfte der getxxu
teten Frückxtt an das im Betriebe gehaltene Vieh verfüttere

§ 2. Tiefe Verordaumg tritt mit dem Tage der Verkünoiurng
in Kraft.

Berlin,  den 31. August 1918.
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts.

_ Z . B. : Edler von Braun. _
Befchreiburrg des neuen  TarlehnsraftenscheiueS

zu 20 Mark.
Vom 20. Februar 1916.

Das Papier der neuer: Darlehns kassen scheine ja 20 DLark in
Buchdruck« tthält, ebenso rvie bei den bisl-eri^en Lchebren gleichen
Wertes, als drrvchsä)rinendes Wasser-eichen wrederkchrend du Zahl
L0 in einer Unrvcchinung von versckLungerren Linien. Ern Streife»
ans purpnrrote », in das Papier eingebetteten Fasern zieht sich
in stnckrecher Rülstung mitten über die Rückseite. Dar Schein ist
wie der bisherige 9x14 Zentimeter groß. Rings :rm das Druck-
bild herum bleibt aus beiden Seiten ern Vs Zentimeter breiter
Rand frei.

Die Vorderseite trägt auf einem braungelben Schutzdcuck einen
hell violetter: Torrplatter̂ ruck und darüber die rotbraune Zeichnung
und die dunkelbraune Schrift . Das Estsamtbild roird durch einen
reich verzierten Rahiiben ei gefaßt , der in allen vier Ecken die AM
„20" und in der Mtte der oberen Leiste das Wort „Darlehns-
Kassenschein" enthält . Unter letzterem steht ans einem mit Zrerwerk
aemUteu Grnnde die Hanlptz.ri.le „Zwanzig Mark" ijt deutscher
Schrift . Die beiden links und rechts fick) unterwärts anschließenden
vcchteckigen Seitenselder si:Ä> zweiteilig und enthalten oben je die
große Zahl „20" , darmtter links eirrcn Pallaskops, vechs einen
M-eck«rkvps, beide :mch inner: schaues . Das Hauptmittelfeld zeigt
Ort und Ausgabetag, die Behörde und die Unterschriften in dem
Wottla :ct.

Berlin,  den 20. Februar 1918.
RriMschuLci venmüttmg.

v. Wschoffshaustn Vieregge Mülber Noelle.
DSckhuth Springer Lotttier v. Dvenkmann Mücke.
Unter den Naure» ist, wieder vor: besonderen Zierieisürn ein--

gefaßt, zweimal der kreisförnngeStempel mit dem Reicks dler und
der Umschrift.,8̂ ichsfch)uldenvenoalrung" in Qu<ü>vaten migebrackt,
deren tritt Ecken mit der Zahl „20" a^ gefüllt fbtb. Zn dem übrig
bleibenden Feldchev der unteren Randleiste steht auf einem Punkt-
musler die Strafmidrohnng in 1« »: Wortlaut:

„Wer Tarlehirskasfenschine nachwracht oder versälsck-t oder :uuch
gemachte oder versÄschte sich verschafft und in Berckel/r bringt,
wird mit Zuchthaus nickst unter Ovei Jahren bestraft."

Der Truck der Rückseite ist ptfcmxmmgrfejß«S einem Schutz-
dLuck in .gelb, etwer Tmchlatte m violett und einer Zrichenplatte
in duTckribvcrun.

Tie Zeichnung zerfällt in drei wiederum von einem verzierte«
Rand «tsammengehaltene Hauptfelder. Der Rand trägt in alle»
vier Ecken die ZcM „20" und in der oberen und unteren Leiste
dm -Text : Äiark ,TarlehnSkassenschrin Mark." Zm Hauptfeld«
links stcht rin gepairzerter Krieger, rechts eine mit Lennbüdern des
Frichens geschmückte Gestalt. Unter diesen beiden Feldern ist ein
Raum für die rvtgedruckten .Nummern sreigelasseu. Das übrig¬
bleibende Mittelfeld êigt in drei Querfeldern oben bm Reichsadler,
in der Mitte , von r«ch. m Zianoerk umgeben und gwtz ausgesubrt,
die Zahl „20", sowie darunter in deutscher Schrift die Bezeich¬
nung , ,M ' .

Berlin,  den 3. September 1918.
Hauptverwaltung der Tarl -echnskassen.

_ H ave :: stein. _ Maron.
Bctanurruücgung.

Be tr . : Ausführung der Rri>chsgetL-eideorimrmgi hier : das AuS-
mahlen des Getreues der Selbstversorger im ErntejMe
1916.

Unsere Bekamrtmachmrg vom 11. Juli l. I . (Krrisblatt Nkr.
87 und 88) erhält mit Gritehmigarng Grotzh. Ministeriums des
Innern vom 13. September 1918 Nr . M . d. Z . HI 22479 fol¬
gende Zusätze:

1. Zu § 7:  Die aut dieser Grundlage vorbereiteten Ettaubn ^ -
-chente (Mahl , Schrotkarten) sind vorn den Grosth BLcgermristo^
reiei: bis zum 20. des dem VeriorgLmgsmonat̂ ^ angetzenden Ml»
nats an den Kommunal verband ein ûsenden. Sie werde:: mit dem
Dienstsiegel Gvosth Kreis-amts abgestempelt imd den Bürgertnetste-
reien alsdann zwsck? ilusgabe an die Selbstversorger zurückgesandt.

2. Z u § 23. Hat der Müller die Mcholu::g^des Mahlguts
:md das Verbringen der MMerzeugnisst den Selbstversorgern
gegenüber übernommen, so hat er ein zweiter Mahlbuch  zü
führen, in welchem die Spalte 12 von dem landwirtschaftlichst
Unternehmer unterfckriftlich zu bescheinige» ist.

Bor UnterschriftÄristung darf weder Frirchr angenomMe«, «och
MahlckSchwt-)gllL abgegebes: iverden.

Tie von oen Selbstversorgern in den: »:vriten Mahlbwch voll¬
zogenen Eintragungen futb alsbald in das wtahlbuch -u übertragen.

3. Vorsiehervde Bestimmungen treten am 2 0. September
l. I . in Kraft.

Gießen,  den 17. September 1918.
Grvßherzogliches^reisamt Gieße».

I . V. : He mm erde.
An dc» Oberbürgermeiftcr zu Gietzen , die Grohh . Bürger-
mristereien der Landgemeinden des Kreises , Grotzh . Polizei¬

amt Gießen und die Grofth Gendarmerie des Kreises.
Bcrcs!(chmde Be'kanuttruvchlung ist ortsüblich -ur öffentliche!«

Kenntnis zu brmgnr . Selbstversorger und Müller sind aus ihre«
Inhalt besonders hin-uweistru Auf die TuEsthrirng der Vor¬
schriften der Beöan:rtmack-ung> ist strengste:^ zu achten. Zuwtdw-
Handlungen sind Kur An-rige zu bringen.

Giesten,  den 17. Sept« nber 1916.
Großherzogliches Kreisamt Gieße».

Z . B . : öcwmftbe.

Bekanntmachung.
Seit . : Feldbereinigung Röthges ; hier : den allgenreinen Mriü»

rationsplm^
Zn der Zeit vom 14. bis einschjlieUich 28. September l Z.

liegt auf Gr . Bürgermristerri Röthges der allgemeine Mriio« »
tionsplan nebst Crlauterungsbericht und PrüfungsprotoLoN Mr
Einsicht der Beteiligten offen.

Tagsahri zur Entgegennahme von Eimvendungen hiergegen
tbebe» daselbst Morrtag de» 30. September l . Z ., vormittags
9—10 llHc statt, wozu ich bte Beteiligten mit dem Slnfügr:: rinlade,
daß die NiMerfc^ ineride:: mit Ginwerchm̂ en ausgoschLossttl sind«
Tie Eimocndungen sind schriftlich rinzurrich» .

Friedberg,  den 15. September 1918.
Ter Großh. Feldberc inigun gskommissär.

_ Schnittspahn , Re gieret gsrat.
Dienstnachrichten des Grotzh. Kreisamts Gießen.
B e t r. : Tie Z:chassung>von Losen auswärtiger Lotterie» jum Bev-

trifib im Gvoßher-ogtuTN.
Gr . Ministerium des Innern hat dem Badischen MilltLrveo,

eins verband in Karisriche die Erlaubnis «rtrilt , 15 000 Lost.' der
V. Reihe der VI. Bad:scheu Krieger-Geldlotterie zugLnsten be¬
dürftiger Kriegsteilnehmer imb deren ..Hutterblbbenen drmrhaA
des Gvoßherzogtums zu vertreiben. ^

Zum Vertrieb in Hessen dürfen nur mit dem hessische» Zw-
lasftu:gsstempel versehe:^ Lost gelangen.

Während der Zeit des Vertriebes der Lose $irt 1 Kbrsse einer
Königlich Preußische Staatslotterie ist L::künd-igw:g, Ausgabe
utü>  Vertrieb der Lost in Hefte» nicht gsftnttet.

Tie Z« h:mg wird am 25. Oktober 1918 stattfirrd« .

Zwillingsruaddruck der Brühl ' schen  Uwv .-Buch- rmd Steindruckerei. R. Lange,  Gießen.
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